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Gesetz für den Landesteil Oldenburg zur Ergänzung der Verord¬

nung des Staatsministeriums vom 27. Dezember 1932, betr.
die Vereinfachung der Beschlußfassung öffentlich-rechtlicher Kör¬
perschaften und die Vereinfachung der Inanspruchnahme von
Grundeigentum zu Gunsten der Beschäftigung Erwerbsloser,
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Oldenburg , den 29. Mai 1935.
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Das Oldenburgische Staatsministerium hat das
folgende Gesetz beschlossen:

Einziger Artikel.
Die Verordnung des Staatsministeriums vom

27 . Dezember 1932, betr . die Vereinfachung der Be¬
schlußfassung öffentlich-rechtlicher Körperschaften und die
Vereinfachung der Inanspruchnahme von Grundeigentum
zu Gunsten der Beschäftigung Erwerbsloser , in der Fas¬
sung des Gesetzes vom 31. Oktober 1933 , wird dahin er¬
gänzt , daß in den ZA 1, 2, 3, 5, 6 und 6 a jeweils
hinter die Worte „der Beschäftigung Erwerbsloser " die
Worte „oder des Arbeitsdienstes " eingefügt werden.

Oldenburg , den 29. Mai 1935.

Slaatsministerium.
(Siegel ). Joel . Pauly.

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung erteilt
hat.

Oldenburg , den 29. Mai 1935.

Der Reichsstatthalter
(Siegel ) . Röver.

Nr. 46.
Verordnung des Staatsministeriums zur Ausführung der Dritten

Verordnung über den vorläufigen Aufbau des deutschen Hand¬
werks.

Oldenburg , den 29. Mai 1935.

Auf Grund der Dritten Verordnung über den vor¬
läufigen Ausbau des deutschen Handwerks vom 18. Ja-



nuar 1935 (R . G. Bl . I S . 15) sowie des § 53 des
Gesetzes, betreffend die Verwaltungsgerichtsbarkeit , vom
9. Mai 1906 (Old . Ges. BI . S . 693) wird folgendes
verordnet:

8 1.
Höhere Verwaltungsbehörden im Sinne des Z 3

Abs. 2 der Verordnung vom 18. Januar 1935 sind im
Landesteil Oldenburg der Minister des Innern und in
den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld der Regierungs¬
präsident.

8 2.
Über den Einspruch in den Fällen der ZA 9, 12

Abs. 1 und 2, 13 und 14, 15 Abs. 3 daselbst entscheiden
im Landesteil Oldenburg der Minister des Innern und
in den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld der Regie¬
rungspräsident . Gegen die Entscheidung des Ministers
des Innern findet die Klage beim Oberverwaltungs-
gericht, gegen die Entscheidung des Regierungspräsidenten
die Klage bei dem zuständigen Verwaltung -sgericht des
Landesteils statt.

8 3-
Die Verordnung des Staatsministeriums vom

6. Januar 1930 , betreffend Ausführung des Gesetzes zur
Änderung der Gewerbeordnung (Handwerksnovelle ) vom
11. Februar 1929, wird aufgehoben.

Oldenburg , den 29. Mai 1935.

Staatsministerimn.
sSiegel) . Joel . Pauly.

Or. Grube.
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Nr. 47.
irdslung des Staatsministeriums für den

zurvSekämpfung der -Acksrdtftel. .

^Oldenburg , den 8 . Juni 1935.

Das Staatsministerium ordnet s

»enbura auf Grund von Abschnitt l

4 des lVereinfachungsgesetzes vom

bindurm mit ß 47 des Gesetzes fü

: vom 13,. August 1682 , betreffend

die Forst - und Feldpolizei , in da

s vom 6JJuni 1931 (Oldbg . Gl

326 ff .) zuJBelämpfung der UckeA

Die -Aäsvdiflel ist auf allen Gi

der öffentlichere Wege , Straßen

Junift .̂ Js . durch Abstechen zu v,

chtung liegt dem Grundeigentüi

mdstück einem Dritten überlassen

Der Grundeigentümer und k

mdstück überlassen ist , Ht verpflicht

mdstücks durch den zuständigen O
ecke der Überwachung deit Distelbe

er Verordnung zu duldenX

Die in Z 1 dieser Verordnung

das Jahr 1935 bis zum I . DZuli
8 4 . V

Zuwiderhandlungen gegen disje

Geldstrafe bis zu 150 ode

8ochen bestraft . >

Verordnung des Staatsministeriums für den Landesteil Oldenburgs

^Oldenburg , den 8 . Juni 1935.

Das Staatsministerium ordnet für den Landesteil

Oldenburg auf Grund von Abschnitt II Kapitel 1 Teil 2

Z 14 des iVereinfachungsgesehes vom 27 . April 1933 in

Verbindung , mit ß 47 des Gesetzes für das Großherzog --

tum vom 15 . August 1682 , betreffend den Forstdiebstahl

und die Forst - und Feldpolizei , in der Fassung des Ge¬

setzes vom öZJuni 1931 (Oldbg . Gesetzbl . Bd . XüVll

S . 325 ff .) zun Bekämpfung der UckeAistel folgendes an:
8 1-

Die -Acksvdistel ist auf allen Grundstücken einschließ-

^ ^ Js^ dlich der öffentliches Wege , Straßen und Plätze bis zum
4^ / - ^ lü . Ju >u j . JZ '. durch Abstechen zu vernichten . Diese Ver-

pslichtung liegt dem Grundeigentümer und , falls das

^ ^ ŝ Erundstück einem Dritten überlassen ist , auch diesem ob.

Der Grundeigentümer und derjenige , dem das.

Grundstück überlassen ist , Ht verpflichtet , das Betreten des

Grundstücks durch den zuMndigen Ortsbauernführer zum

Zwecke der Überwachung der; Distelbekämpfung gemäß § 1

dieser Verordnung zu duldenX

Die in Z 1 dieser Verordnung gesetzte Frist wird

für das Jahr 1935 bis zum l . vIuli verlängert.

Zuwiderhandlungen gegen diöje Verordnung werden

mit Geldstrafe bis zu 150 oder mit Haft bis zu.

6 Wochen bestraft . X
Oldenbura . den 8 . lmni 1935 . X

Staatslmnisteriurn. X

(Siegel ) . Joel . Pau ^ m
^r. Grube.
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